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E m p f e h l u n g e n  
der Ausschüsse 

EU - Fz - Wi 

zu Punkt 33b der 1033. Sitzung des Bundesrates am 12. Mai 2023 

Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 904/2010 in Bezug auf die für das digitale 
Zeitalter erforderlichen Regelungen für die Zusammenarbeit der 
Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer 

COM(2022) 703 final; Ratsdok. 15842/22 

A 

Der federführende Ausschuss für Fragen der Europäischen Union (EU) und 

der Finanzausschuss (Fz) 

empfehlen dem Bundesrat, zu der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

1. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass die Einrichtung eines zentralen Mehr-

wertsteuer-Informationsaustauschsystems (MIAS) eine geeignete Maßnahme 

zur Stärkung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Be-

trugsbekämpfung und zur Verringerung der Mehrwertsteuerlücke innerhalb der 

Union sein könnte. 

2. Wesentliche Aufgabe eines MIAS nach der Einführung eines transaktionsba-

sierten Meldesystems wird darin bestehen, den Austausch der von den Mit-

gliedstaaten erhobenen Daten zu gewährleisten. Der effektive Ablauf des Sys-

tems und der funktionierende Datenaustausch erfordern jedoch, dass sowohl die 

meldepflichtigen Wirtschaftsteilnehmer als auch die Mitgliedstaaten alle orga-

nisatorischen und technischen Maßnahmen ergriffen haben, um die Über-

mittlung der erforderlichen Daten durch die Mitgliedstaaten sicherzustellen. Der 
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von der Kommission vorgesehene Startpunkt zum 1. Januar 2028 wird vom 

Bundesrat im Hinblick auf eine rechtzeitige Umsetzung in allen Mitgliedstaaten 

als sehr ambitioniert eingeschätzt. 

3. Der Bundesrat schätzt die vorgesehenen Speicherfristen für die von den Mit-

gliedstaaten übermittelten Daten – insbesondere im Hinblick auf die nationalen 

Fristen zur Steuerfestsetzung und Strafverfolgung – als nicht ausreichend ein. 

Er spricht sich für eine Verlängerung der Speicherfrist auf zehn Jahre aus. 

4. Der Bundesrat hält es für erforderlich, dass ein ausreichender Zugriff der Steu-

erbehörden auf die für die Strafverfolgung und Betrugsbekämpfung erforderli-

chen Daten gewährleistet wird. Daher muss sichergestellt werden, dass die Zu-

griffsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten auf die im zentralen MIAS gespeicher-

ten Daten nicht hinter die derzeit bestehenden Abfragemöglichkeiten der natio-

nalen Steuerverwaltung zurückfallen. 

5. Der Bundesrat betont bei der Ausgestaltung der technischen Infrastruktur des 

zentralen MIAS die Bedeutung der Grundsätze des Datenschutzes und der Da-

tensicherheit. 

6. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, die vorstehenden Gesichtspunkte in 

den anstehenden Verhandlungen auf europäischer Ebene zu berücksichtigen. 

7. Der Bundesrat übermittelt diese Stellungnahme direkt an die Kommission. 

 

B 

8. Der Wirtschaftsausschuss 

empfiehlt dem Bundesrat, von der Vorlage gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG Kennt-

nis zu nehmen. 
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